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Parlament 
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': r' .' Die schriftliche Anfrage der, Abgeordneten zuc .~; ;;.';..; .... \ ..... _. I - - . - ,- ... -. , "- ~ - - - - - - - -

_!~c;.:>,Nationalrat Dr .. Lanner\l Suppan tmd Genossen, 21. 

C', :':F,~,2008/J-NR/'1978, betreffend lückenlose., Erfassung vor-
. .,' ._~ _ ......... v ..... ' .. , -.' '.. ... , . '~. _ .. . ' - - .. - . . 

2":s,.L:~~:})~straf:terMärmer ~die bei Eheschlleßung den Familien-
_ .. ~: .. ,~amen der. Frau angenommen haben, zum Zwecke der Straf-

rechtspflege, ~eant\,;orte ich wie folgt~ ..... __ .. ,._ 

ii2:;'~,:j>:: ··Sämtliche· Verurteilungen durch inländische: Straf­

L'-gerichte" sind nach §3 Abs e1 desStrafregistergesetzes 
:'1968 in der geltenden Fassung nach Eintritt der Rechts-. 

,i'::::j '::-'~kraf't "Ion denGerichten~ ·die in Io 'Instanz' erkan..l'lt haben, 
G;;,i~'=';<~ ,der Bundespolizeidireletion 'Wien (dem von' dieser Behörde 

t ···i::J··-~gefUhrtenStrafregister) durch Übersendung von· Strafkar­
. -:~::):·>·,,~,ten mi tzuteilen" Diese Strafkarten haben Uo a·. den "Vor­

-Q:','J"ii'''>·und Familiennamen sowie alle früherem geführten Namen 

des Verurteilten" zu enthalten (§'3 Aba .. 2Z.2 des 

__ L,::~ .. S:tx:-afz:'~gistergesetz.es. 1968) 0.. ~ .. .-.c·:;:: .. ', .' _ ...... 

::':;::::~)'i(\·:: .. Die Mi tteilungsp:flicht in·· bezug auf' .früher geführte 
:r'J:':J:; .' Namen des Verurteilten· bezieht sich auf alle Fälle einer 

~':'~: ·t •.... ' Namensänderung g insbesondere auf' den häufigen Fall der 

"::"";Namensänderung einer Frau durch Eheschließung p aber auch 
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" auf Namensänderungen aufgrund 'anderer zivil- oder 

verwaltungsrechtlicher Vorschriften p sc bei Adoptiön, 
Legitimation und Wiederannahme früherer Namen. Seit 

'dem -Bundesgesetz' über die Neuordnung der nersönlichen 

Rechtsw1rkungen der Ehe, ·BGB1. 1975/L~12, kommt diese 
Mitteilungspflicht auch dann zum 'l'ragen, wenn die Ehe­
gatten bei der Eheschließung den Familiennamen der Frau 

:.';!.~> :: zum gemeinsamen Namen erklärt haben, und hiedureh eine 

_.~. ___ .'.:_.~~mensänderung beim Mann e'ingetreten ist. Diese F'älle 
einer Änderung des Familiennamens sind im Verhältnis 

Nach § 5 Abs. 1 des Strafregistergesetzes 1968 sind 
;·die ·Strafgerichte-überdies verpflichtet, ihnen (im Zuge 
eines Strafverfahrens,~cder sonst) 'zur Kenntnis gelan-

.-'. 'gende Änderungen in den persönlichen Verhältnissen ein.es 
-,.:- -:· .. ~Verurteil ten oder allenfa?-ls im Strafregister enthaltene 
·_··::· .. ··unrichtigeAngaben über einen Verurteilten der Bundes­

polizeidirektion Wien mitzuteilen. 

Auf allfällige NamellSänder\mgen nehmen insbesondere 
. ,. "-. - . - . 

_~.c._:_ auc~ . die vom. J3unp.esm~nisteri':1mfür Justiz aufgelegten 
: .:. -. :;. und von den Gerichten im Strafverfahren verwendeten 
,. , •• _ ~ ~ _ e . .. . 

.-.;~j·rl:);: ~ormblätt~r. (vor allem für c;tie . Vernehmung. von Beschul-: 
"'J" -. . •. digten) dadurch Bedacht, daß in ihnen unter. den bej. den 't :- - ,... - .. ... ....~. .. . f· . • 

'.) _~': .. :., Angaben über die persönlic::h~n Verhäl tnissevorge-sehenen 
_,~ ..•.... Einzelinformationen "frühere Namen (vor Verehelichung, 

... :., ........ __ ___ ..i.. ••. .,..., ._ .. _ . 

_';:,:, c' .Adop.ti.on~ Namensgebung oder Name~sänderung) "ausdrück-
~'.:;;': . .c lieh angeführt. sind, wodurch auf eine. ~ntspreche!lde Frage-

.-~. ~"1 .. - ':".~ . 
•. ',' _ ••• -...,1 

stel.lung .hinge"liesen wird. . . 

Alle Behörden, die· bel' der Aufnahme von Personal­
_.daten nicht nur den derzeitigen Familiennamen, sondern 
: auch frühere Namen und den FamilIennamen bei. der Geburt 

. ,.,,. ...... 
l. ~ _'';-''; .;, 

.... zu erheben haben, können durch Anfrage beim zuständj.gen 

'.:' :.st~ndesamt, Aas gemäß § 61 des Personen3tandsgesetzes 
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diesen Behörden gegenüber· zur Auskunftserteilung ver­
pflichtet ist, allfällige Namensänderungen feststellen 

. bzw ... überprüfen.· ., .' . 
',' ":'. " ' . . .F .. ::: _~ ,L '.' -;i' . ~ . .;. , 

Ferner hat das Bundesministeriuni·f'ür Inneres die 
_. :-;'-.' Standesbeamten im Wege der Ämter derI.andesregierungen· 

.. durch einen Erlaß vom 3 .. April· 1978 ersucht, die Bun-
despolizeidirektion Wien von.Namensänderungen durch Be­
stimmung des Familiennamens der Frau als gemeinSamen 
Familierulamen nach § 93 Abs. 1 zweiter Satz ABaB zu 

.. verständigen· (vgl odle Beant\'lortung der-von den Abge­
ordneten zum Nationalrat Suppanund Genossen am 
.1704.1978 eingebrachte Anfrage, Z1 .. 1806/J, durch den 
. Bundesminister für Inneres) 0.' ,.~. "." - . 

(t, ",' 
••• .)...!. _.:. _. : .... ', .'.L .. ; '. __ 

.... " 

}, .. ., " 

.. . ''',~ .. ' . ~Aus der. Be ant\llo rtung zu.1 .. und 20 ergibt sich, daß 
.. '.. die erforderlichen gesetzlichen und organisatorischen 

Vorkehrungen für eine möglichst vollständige Berück­
sichtigung VQn Nametlsänderungen in. der Strafrechtspflege 
und im Strafregister getroffe~ ''laren.. Dies gil t ~ be­
sonders im Hinblick auf die einleitend erwähnten genauen 
Vorschriften des Strafregistergesetzes über den Inhalt 

r,·· .'(ler an das Strafregister zu übersendenden Strafkarten -
auch für die Verständigung jener Gerichte, die eine 

...... Strafe oder einen Strafrest bedingt nachgesehen haben, 
L;: .... im Hinblick auf deren Entscheidung Uber einen Widerruf 

der bedingten Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung 
wegen einer neuerlichen Verurteilung~ Diese lifi tteilung 
über eine spätere Verurteilung beruht auf der Bestimmung 
des § 7 des Strafregistergesetzes 1968~ 

Im übrigen ist festzustellen,' daß sich der Natur der 
Sache nach im Zuge der Aufklärung strafbarer Handlungen 
und der Strafverfolgung vorübergehende Informationsliicken 
der Strafverfolgungsbehörden (etwa auf Grund fehlender, 
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. falscher oder irrefUhrender Angaben des VerdächtigEm 

einschlleßlic~. einer VerweigerlJ!lg der Identitätsan­

gabe bZ\'I. der Ausweisleistu."lg) ergeben könneno Eine 
solche mögliche Unvollständigkeit der Fahndungsgrund-· 

lagen stellt ei.nen Teil der allgemeinen Erhebungspr.o-
. . . 

blematik bei der Strafver~olgung dar .. Die i"rage all~· 

fälliger Namensä.nderungen bildet ihrerseits einen 
k~einen Au.sschni tt aus diesem Probl(~mbereicho Voruber-

J. . 

.. gehende Informationsl~cken lli'"ld. Fehler könne.n selbst-
verständlich auch in diesem Ausschnitt nie ganz aus­
·geschlossen werdeno 

... ; ;.'.: ... Es. kann aber in aller Regel davon ausgegangen war­

den, daß vorübergehende InformationslUcken oder Fehlin­
formationen der erwähnten Art bis zur rechtslcräftigen 
Verurteilung und der damit verbundenen.Ubersendung der 

.,. , Strafkarte an die Bundespolizeidirektion Wien, die ihrer­

,.~:::; .. ' sei ts Grundlage für die . Benachrichtigl.mg . jener Gerichte 

... _,eist, welche für eine Entscheidung über den Widerruf einer 

bedingten Strafnachsicht oder einer bedingten Entlassung 
·in· Betracht kommen, behoben sind o · Jedenfalls·· sind dem 

rJi.' r;: .• Bundesministerium für J"ustiz auf dem. in der Anfrage ge­

:'· .. ;.'.~.:. .. :.nannten Gebiet der bedingten ~trafnachsicht und der 

- .::::::'>::bedingten Entlassung sowie ihres Widerrufs \-legen späterer 

_: .Verurteilungen keine mit den namensrechtlichen Regelun-:-
~ ,.';.' :gen das Bundesgesetzes über die Neuordnung der persön-

:.s .. ··~·, lichen Rechts'wirkungen der Ehe im Z'Llsammenhang stehende 
., .•.. , .~ •.. :-:. tJiängel der Strafrechtspflege bekanntgeworden • 

.... : .. >,,: •. , :.: ..... 
I. ~. ,.; . 

.. 
:".1.;,.: 

• 
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